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__________________________________________________________________________________

Einladung
Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Rabenholz

Sitzungstermin: Dienstag, 18.09.2018, 19:30 Uhr

Raum, Ort: Feuerwehrgerätehaus Rabenholz, Dorfstraße 6, 24395 Rabenholz

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 
Einladung, Feststellung der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
und gegebenenfalls Beschluss über Änderungsanträge zur 
Tagesordnung

2. Beschlussfassung über die in nichtöffentlicher Sitzung zu 
behandelnden Tagesordnungspunkte

3. Bericht des Bürgermeisters
4. Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift der Sitzung vom 

12.06.2018
5. Einwohnerfragestunde
6. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2018-11GV-038
7. Beratung und Beschluss über die Satzung der Gemeinde Rabenholz 

über die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses (Nutzungssatzung)
8. Beratung und Beschluss über die Gebührensatzung für die Benutzung 

des Dorfgemeinschaftshauses der Gemeinde Rabenholz
9. Beratung und Beschluss über die Hausordnung für die Benutzung des 

Dorfgemeinschaftshauses der Gemeinde Rabenholz
10. Beratung und Beschluss über die Erneuerung / Reparatur der 

Oberflächenentwässerung zwischen Raudies und Tüxen
11. Beratung und Beschluss über eine neue Teerdecke des Weges 

"Priesholz" in 2019 und über die Fahrbahnverstärkung "Kastanienallee" 
und mögliche Oberflächenentwässerung

12. Beratung und Beschluss über eine neue Tür für den 
Kameradschaftsraum (Lager)

13. Beratung über die Herstellung und die Verteilung von Sitzbänken für 
die Gemeinde und am Feuerwehrgerätehaus
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14. Beratung und Beschluss über eine Verantwortliche oder einen 
Verantwortlichen für den Kameradschaftsraum "Kunos Eck"

15. Sachstand und Übertragung "Bemalung Trafostation K 58 (Lück)" an 
eine Kleingruppe (Kleingruppe Bilder)

16. Benennung einer Kleingruppe für den Erhalt / Fortbestand der 
Beliebung

17. Beratung über die Fortführung von Gemeinde- / 
Feuerwehrveranstaltungen (Weihnachtskaffee, Boßeln u.s.w.)

18. Sachstand: Fundament für das Buswartehauses und weitere 
Bauvorhaben

19. Sachstand: Restarbeiten am Feuerwehrgerätehaus, Termin für den 
Arbeitseinsatz (Schrank, Regal u.s.w)

20. Sachstand: Kleingruppe Bilder
21. Sachstand: Windkraft
22. Verschiedenes

gez. Jörg Theet-Meints
Bürgermeister























Gemeinde Rabenholz Vorlage
2018-11GV-038

öffentlich

Betreff

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
Sachbearbeitende Dienststelle:
Finanzabteilung

Datum
10.08.2018

Sachbearbeitung:
Hauke Scharf

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Gemeindevertretung der Gemeinde Rabenholz (Beratung und Beschluss) Ö

Sachverhalt:

Gem. § 95d Abs. 1 Gemeindeordnung sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. 
Unabweisbar sind Aufwendungen / Auszahlungen auch dann, wenn ein Aufschub besonders 
unwirtschaftlich wäre. 
Über- und außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen dürfen nur geleistet werden, 
wenn die Gemeindevertretung zugestimmt hat. Bei unerheblichen über- und 
außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen (gemäß § 4 der Haushaltssatzung der 
Gemeinde Rabenholz bis zu 300,- €) kann der Bürgermeister die Zustimmung zur Leistung 
dieser Ausgaben erteilen. Der Bürgermeister hat der Gemeindevertretung über die geleisteten 
unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen mindestens 
halbjährlich zu berichten.
  
Beschlussvorschlag:
a) Die Gemeindevertretung Rabenholz nimmt den Bericht über die in der Anlage aufgeführten 
unerheblichen über- / außerplanmäßig geleisteten Aufwendungen und Auszahlungen im 
Haushaltsjahr 2018 zur Kenntnis.

b) Die Gemeindevertretung Rabenholz erteilt die nachträgliche Zustimmung (Genehmigung) 
gem. § 95 d Gemeindeordnung für die in der Anlage aufgeführten weiteren über- / 
außerplanmäßig geleisteten Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2018.

Anlagen:
Übersicht über- / außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, Stand 10.08.2018
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Über- / außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

a) Unerhebliche über- / außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

Unerhebliche über- / außerplanmäßige Aufwendungen * 

Produkt Konto Produkt Konto Ansatz AO Überschreitung Begründung 

        

111100  543100  Innere 
Verwaltungsangelegenheiten  

Geschäftsaufwendungen  100  300,14  200,14  Eintragung Leitungsrecht Neubau FWGH 

121200  542100  Wahlen  Aufwendungen für 
ehrenamtliche und 
sonstige Tätigkeit  

0  123,00  123,00  Verzehr Wahlvorstand Kommunalwahl 

281100  522100  Heimat- und sonstige 
Kulturpflege  

Ortsverschönerung  300  327,41  27,41  Grundstückspflege Ehrenmal 

551200  522100  Kinderspielplätze  Unterhaltung des 
sonstigen 
unbeweglichen 
Vermögens  

300  547,10  247,10  Grundstückspflege  

        700  1.297,65  597,65   

 

* Eine Genehmigung ist gem. § 4 der Haushaltssatzung der Gemeinde bis zum Höchstbetrag von 300,00 € nicht erforderlich. 

 
 

b) Weitere über- / außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

Weitere über- / außerplanmäßige Aufwendungen  

Produkt Konto Produkt Konto Ansatz AO Überschreitung Begründung 

        

541100  522100  Gemeindestraßen  Unterhaltung 
Gemeindestraßen  

5.000  5.780,27  780,27  Diverse Pflegearbeiten 

        5.000  5.780,27  780,27   
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